
Zugordnung
für Teilnehmer an Umzügen

der Dachorganisation Wiesbadener Karnevat 1950 e.V. (kurz: DACHO)

Fräambel

Die Zugordnun g ergänzt die Satzung und dient der Sicherheit und einem geordneten Ablauf

von Umzigen.

G,ültigkeit

Dre Zugördnung gilt für alle Teil::ehmer an Umzügen, die von der DACHO organisiert bzw.

veranstaltet werden. Mit der Anmeldun g ztt einem lJmzug wird diese - dwch lJnterschrift

eines Zeichnungsb erechtigten - als verbindlich anerkannt.

T eilnahmeb erechtigun g

Die Entscheidung über eine Teitnahme an Umzügen obliegt dem DACHO-Vorstand bzw.

dessen Beauftragten. Nur angemeldete Teilnehmer dürfen an dern jeweiligen Umzug

teilnehmen.

Organisation, Leitung und Durchführung

Die Organisation, Leitung und Durchflihrung von Umzügen obliegt dem DACHO-Vorstand,

insbesondere dem Zugmarschall und dessen Verfreter, wobei einzelne Aufgaben

verantwortlich delegiert werden können.

ln die Durchführung sind als Teil der Zugleitung Polizei, Ordnungsbehörden, Sanitätskräfte,

Zugor dner und Funkleitung eingebunden.

Den Anordnungen d,er Zugleitung ist unbedingt Folge zu leisten.

Anmeldung

Anmeldung zu den Fastnachtsumzigen sind bis spätestens 30.11. eines jeden Jahres an den

Zugmarcchall der DACHO zu richten. Ein entsprechender Anmeldevordruck wird rechtzeitig

zugesandt.

Platzterungswünsche sind möglich. Es gilt in der Regel das Rotationsprinzip. Die

Entscheidung trifft dte ZugLeifung.



Vereine mit närrischem Jubiläum (11 Jahre,22 Jahre, 33 Jahre usw.) eröffnen die lugfolge'

Danach folgen runde Jubiläen (20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre usw.) wobei jeweiis das höhere

vor dem niedrigeren Jubiläum platziertwird. Jubiläen von Vereinsabteilungen (Tanzgalden,

Musikzüge o. ä.) werd.en bei der Platzierung rucht benicksichtigt.

Zugnurnmern werden nur, flir darstellende obj ekte (Motiwvagen, Komiteewagen) - keine

Marketenderwagen - vergeben. Standarten und Finzelpersonen erhalten keine Zugnummer

und werden ggf. im Vereinsverband zusammengefasst.

Spätestens bis zweiWochen vor der jeweiligen VeranstaLtung sind der Zugveranfwortliche

des Zugteilnehmers, die Fahrer sowie eine am Tag der Veranstaltung erreichbare

Mobilrufirummer eines Veranfwortlichen an den Zugmarschall zu melden.

Gestaltung

Zugteilnehmer haben sich und mitzuführende Gegenstände - unter Beachtung des regionalen

Braushtums dem Ereignis entsprechend zu gestalten, wobei gegen Anstand und Sitte

verstoßende sowie verunglimpfende Darstellungen nicht zulässig sind.

I]mfassende fastnachtliche Dekoration ist erforderlich. Werbung darf nicht dominant zlrr

Geltung gebracht werden. Werbung, die über ein geringfügiges Maß hinausgeht, bedarf der

Genehmigung der DACHO.

Beschallungsanlagen auf den Fahr zeugensind anzumelden, bedürfen der Genehmigung durch

,die DACHO und dtirfen keine über dem Maß liegende Schallabstrahlung haben.

Beschaliungsanlagen an der Zugstrecke werden durch die DACHO gestellt. Ausnah-men

bedürfen ebenfalls der Genehmigung.

Zugetel1te Zugnummern sind deutlich erkennb ar anntbringen.

Sicherheit

öffentliche Bauvorschriften und nachstehencle Baurichtlinien sind unbedin gt zubeachten.
'

1. Fahrzeug

An Um zigendürfen nur verkehrssichere Fahrzeuge teilnehmen. Mit Ausnahme von

Fa1uzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss flir jedes

')



Fahrzeug eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Die Kennzeichen der zugelassenen

Fahrzeuge müssen lesbar sein.

Die Fahrzeughalter haften fiir die Einhaltung der Verkehrssicherheit'

Die Anhängevonichtung von Kraftfahrzeugen und Anhtingern muss stets betriebs- und

verkehrssicher sein.

Es werden in der Rege I Zngemit nur einem Anhäng er zugelassen'

Der jeweilige Fahrzeugführer hat alle Fahrzeugnachweise sowie die jeweils

erforderiiche Fahrerlaubrus mit sich zu fiihren.

Die seitlichen Verkleidungen der Fahr zergemüssen aus einem festen, nicht

durchstoßbaren Material sein und dürfen eine maximale Bodenfreiheit von 25 cm

haben.

Die maximale Breite der Fahr zevge ist auf 3 m beschränld. Einzelfahrzevge dürfen

nicht länger als I Zm,Sattelkraftfahrzeuge nicht länger als 15 m und Zige(LKW und

Anhänger) mit Überbau nicht länger als 20 m sein.

Die Höhe d.er Fahrzeuge, insbesondere solche, auf welchen Personen befordert werden,

darf 4 m nicht überschreiten.

Ausnahmen fiir Motivwagen ohne Personenbefördenrng bedürfen der Genehmigung der

DACHO.

Bei LKWs mit personenbeförderung ist ein zugelassener Feuerlöscher (W 10 oder PG

IZ) mitzuführen (PG 12 bedeutet ein Feuerlöscher mit 12 kg Inhalt).

Die zugetellte Zugnummer muss in schw arzen Lettern auf einem mindestens DinA4

(quer) großen weißen Schild, gut lesbar, jeweils oben links- und rechtsseitig vom

Fahrzeug angebracht werden. (Unter dieser Nummer steht der Zugtellnehmer im

DACHO -ZugProgramm)

2. Aufbauten



A*fuauten sind so stabii und sicher zu gestalten, dass Personen

andere V erkehrsteilnehmer ni cht geftihrdet werden können'

auf dem Fahrzeug und

Ein Aufspringen auf die Festwagen ist durch bauliche Maßnahmen zu erscnweren'

(Gitter oder ähnliches)'

Die Lad e- brw.standfläche der Komrteewagen muss eben, tritt- und rutschfest sein' Für

jeden Stehplatz müssen ausreichende sicherungen gegen ein Herunterfallen von

personen (Brüstung oder Geränder, mind. 100 cm) sowie Festhaltevorrichtungen

vorhanden sein.

Bei verkleidungen von Kraftfahrzeugen muss fiir den Fahrzeugführer ein ausreichendes

Sichtfeld- gewährleistet sein'

An den Außenseiten der Fahrzeuge dtirfen keine scharfkantigen oder sonstige

gefriruliche Teile hervorstehen. Gleiches gilt fiir den Schutz der aufdem Fahr'::

beforderten personen. Ein- und Ausstiege sollten möglichst hinten ,bezogen auf die

Fahrtrichtung angeordnet sein. Der Einstieg darf nicht an der zugvorichtung sein'

Die Betriebssicherheit der Fahr zeüge ist durch den TÜV-Hessen prüfen

zu lassen. Fahrzeuge müssen möglichst frühzeitig und spätestens bis zur Aufstellung

überprüft werden.

Irn Falle des Verstoßes gegen Bauvorschriften bzw..Baurichtlinien sowie gegen das

Gestaltungs gebot werden diese zurückgewiesen

Bei jede mlabrzeug ist ausreichend Begleipersonal, j'e seite, Achse brw' zugvornchtung

rnindestens eine Kraft einzusetzen. Fahq zerLge,deren umrisse vom jeweiligen Fahrer nicht

eingesehen werden können, müssen zasätzlich durch eine ausreichende Anzahl von ordnern

abgesichert werden. Der veranfwortliche des Zugteilnehmers hat die Einweisung' Einteiiung

und üb erw achun g des B e gleitp ers onals si cherzust ellen'

FaLnzeugfuhrer und Reiter bzw. pferdeflihrer haben stets an ihren Fahrzeugenbrvr' bei ihren

Pferden zu bleiben.
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Falrzeugführer,

llandiungsweise

wetden,

Reiter und Ordner haben alkoholfrei

so einzurichten, dass Zuschauer oder

zu bleiben und ihre Fahr- Reit- und

andere Zugtellnehmer nicht geftihrdet

Fferde cürfen nur von geübten Reitern geritten werden (Reiterausweis)' Es dtirfen nur Fferde

eingesetzt werden, die zur Teilnahme anlJmz-rigen trainiert sind und hierflir Eignung haben'

v erkehrsv ors chriften s o wie IJnfallv erhütung svors chrift en

krsb es ondere dürfgn sich auf F ahr zeugdächern' Kotflügehn,

b zw . AIh än g erv erb indun g en keine P er s onen auflralt en'

sind genauestens zu 
'beachten'

Trittbrettern usw. sowie auf Zug-

Auf den zugmaschinen dürfen nru so vieie Personen befordert werden, wie sitzprätze

vorhanden bzw. zugelassen sind'

Die personenbeforderung auf den zugwagen während der An- und Abfahrt und außerhalb des

veranstaitungsraumes ist nicht zugelassen. Eine Ausnahmegenehmigung hierfiir wird nicht

erteiit.

Im Falie von Unf?i1ien bzw. besonderen Ereignissen sind die Zugleitung

(sicherheitsrneldestelle) und die Polizei unverzüglich zrt inforrnieren sowie an nächster

Mö gli chk eit ztx M eidung von zugtnterbrechungen anzuhalten'

Aufmarsch und Aufstellung

zugtel\nehmer mit Fahr zevgerLhaben sich innerhalb einer Toleran4 von rnax' einer viertel

sfunde am ntgewiesenen Außtellp ratz einntfinden und sich unverzüglich bei der

ausgewiesenen Meldestelle zu melden'

Behinderungen durch vorzeitiges Erscheinen am bzw. im Bereich des Aufstellplatzes sind zu

vermeiden.

Bei verspätetem Einheffen ist eine Eingliederung nur nach Maßgabe der Zugleitung zulässig'

zuryorbereitung (Beladen, Aufbauenusw.) haben zugteilnehmerRaum deutlich außerhalb

des Aufstellbereichs zu nehmen, um Behinderungen weitgehendst zu verhindern'

Fahrzeuge, die nicht amTJmzug teilnehmen, rlürfen den Aufstellpratz nicht befahren'



Die verwendung von Heursirenen und starktonhörnern ist bei An- und Abfahnt zum

Aufstellungs- bzw. Auflösungsplatz' unzulässig'

Ahtauf ^ 1

Das Eingliedem in den laufende nzugsowie etwaiges Ausgliedern aus dem z'ag erfolgt nur

nach weisung der zugreirung. Ein eigenmächtiges Ausscheren aus dem zugvor Erreichen

desAuflösungsp|atzesistgrundsätzlichuntersagt.

vor jedern Verein bzw.jeder Gruppierung sollte ein Schiid mitgefiihrt wetden' auf welchem

der Narne oder das wappen und die Nummernfolge des jeweiligen zugtellnehrners klar

erkennbar ist.

wurfrnaterial ist unter vermeidung verletzurrgsgeftihrlicher wurftechnik auszubringen'

Größere bzw.eckige und harte Gegenstä:rde dt*fen nur gezielt abgegeben werden' während

eines Zugstillstandes soll Wurfrnaterial nicht abgegeben werden'

^^,,6- Äac Tttor )einträchtigt oder gar aufgehalten werden'
Die Fortbewegung des zuges darf nicht beetnträch-trgt oo LLv'Lr YYvrsv^r'

Abfall und Müli ist erst am Auflösun gsplatzin bereitgestellten containern zu entsorgen und

darf nicht während des umzuges vom Fahrzeug geworfen werden'

Versicherungen, Ab gab en, Rechte

zugtelinehmer haben fiir eigenen versicherungsschutz zu sorgen' Insbesondere ist eine

Haftpflichtversicherung, die die Teilnahme an umzügen beinhaltet, abzuschließen'

Eine TeiLeahme an umzügen erfolgt auf eigene Gefahr, da insbesondere seitens der DAcHo

keine Unfaliversicherung besteht'

Die DAcHo meldet die veranstaltungen gemäß den eingegangenen Anmeldungen bei der

GEMA an.

Etwaige Abgaben, wie GEMA, Steuern usw., die wegen voR der Anrneldung abweichender

Eigenart zu entrichten sind, sind sache der teilnehmenden Korporation' Die DAcHo ist von

solchen Anspnichen sowie solchen aus unerraubter Handlung fteizustellen'



zugtetrnehmer willigen in Ton- und Bildaufzeichnungen sowie etwaige Übertragungen

derselben ein und verzichten insoweit auf diesbezügliche lJrheberrechte'

Teitnahrnegebühren

Teilnahmegebühren fiir DAcHo-Mitgliedsvereinen werden von der Mitgliederversammiung

festgelegt. Inr. übrigen entscheidet der DAcHo-vorstand. sie sind bis spätestens einen Monat

nach r eilnahmeb e st äti gung b zw. Rechnungs stellun g zub e g1 eichen.

trm Falle nicht rechtzeitrger zahrungkann A*sschluss von der veranstaltung erfolgen'

sanktionen 
durch den DAcHo-vorstand bzw.

Im Falle von verstößen gegen diese Zugordnung köruren durcn oen u/\\

der Zugleitung folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Eingliederung am Zagende

- Ausschluss von der laufenden Veranstaltung sowie Entfemung aus dem Zug

- nächstj ährige Platzierun g am Zugende

- Ausschluss von nächstjährigen Umzügen

-Geltendmachungvonschadensersatzansprüchen

- Anzetgenerstattung bei Polizei- brw. ordnungsbehörden

Eine Entschädigung bnxr.Erstattung etwaiger Teilnatrnegebühren erfolgt irn Falle von

Ausschlüssen nicht'

Diese Zugordnung wurde in der Mitgliederversarnmlung am 18.10,2002mit sofortiger

Wirkung beschlossen'
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'Jr. i Merkblatt über die Ausrüstung und
den Betrieb von Fahrzeugen und
Fahrzeu gkom binationen fü r den
Einsalz bei Brauchtums-
veranstattungen

Bor1n, den 18. Juli 2OO0

s 33/36-24.02-50

Vorbemerkungen
:ür alte Fahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr
: i lnehmen, gelten grundsätzl ich die einschlägigen Re-
,elungen des Straßenverkehrsrechts - insbesondere die

brschriften der STVZO und SIVO sowie die diese ergän-

enden Regetungeri'-,

lurch die .Zweite Verordnung über Ausnahmen von

traßenverkehrsrechtlichen Vorschriften' vom 28. Febru-

r 1989 (2. StVR*AusnahmeVO) sind jedoch unter be-

iimrnten Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO,

tVO r rnd der Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen.

,iesu .lerkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit ein-

eitliche VerJahrensweise bei der Begutachtung der irn

ahmen dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahr-

>uge durch den amtlich anerkannten Sachverständigen
chezustellen und den Betreibern und Benutzern dieser

ahrzeuge Hinweise für den sicheren Betrieb zu geben-

ach Anhörung der zuständigen obersten Landeshrehör-
^ ^  ^ ^ A ^  : ^ l -  ^ ^ ^ f ^ ^ . ^ t  ^ - l  . J ^ - .  l A / - J t ^ . . t  l - - . 1 . - a - - . +
=i  i  qc l re aui  a  i  i i ju l  t5 t ,e i ie t  r ( l  UEI  i  Yvul  L ld.u l ,  L ,c^dl  l l  lL-

Geltungsbereich

as Markblatt gilt entspreihend der 2. StvR"Ausnah-
e V O

für alle Fahrzeuge, wenn sie auf örtlichen Brauch-
turnsveranstaltun gen eingesetzt werden.

für Zugrnaschinen, wenn sie

1 - auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen,

2- für nicht gewerbsmäßigi durchgeführte Altmaterial-
sammlungen oder Landschaftssäuberungsak-
tionen,

Bundesministerium für Verkehc
Bau- und Wohnungswesen

lm Auftrag
Dr . - lnq .  Huber

3. zu Feuen,rehreinsätzen oder Feuerwehrübungen,

4. für Feldrundfahrten oder ähnliche Einsätze,

5- auf denZu- und Abfahrten zu diesen Anlässen ver-
wendet werden- 

' '

Fur geweösmäßige'PersonenbefÖrderunge.o : aueh z' B'

bei Stadtrundfahrten etc. - mit besonderen Fahrzeug'
kombinationen wurde ein.eigenes ,Merkblatt zur Begut-

achtung von Zugkombinationen zur Personenbeförde-
rung und zur Erteilung von erforderlichen Ausnahrne-
genehmigungen' (VkBl- 1 998, S- 1235) veröffentlicht'

lnhalt

1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1 Betriebserlaubnis für Fahzeuge (S 18 St\lZO)

2- Technische Voraussetzungen für Anhänger und
Zugfahrzeuge

2-1 Brernsausrüstung (S 41 STVZO)

2-2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahaeugen

2.3

2_4

2.5

(s 43 St\rzo)
Abmessungen, Achstasten und Gesamtgewichte
($ 32 und S 34 STVZO)

Räder und Reifen ($ 36 St\lZO)

Sicherheitsvorkehrungen fur die Personenbeförde-
rung (S 21 StVo)

2.6 | ic.httechnlsche trinnchtungen tS 49atr SI\-/ZO)

3. Bptriebsvorschriften undZugzusammenstellung

3.1 Zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebsvor-
schrift)

3.2 Versicherungen

3.3 Zugzusammenstellung

4. Vorausseüungen für die Fahrzeugfuhrer

4.1 Mindestalter

4.2 Führerschein ($ 5 St\fZO, S 6 FeV)

Muster für ein Gutachten eines amtlich anerkann-

ten Sachverständigen

q



Heft 15 - 2000
+ v t

\ , k B l  A m t l i c h e r  T e i l

Wortlaut des Merkblattes

1- Zulassungsvoraussetzungen

i.i Betriebseriaubnis ftr Fah=euge iS 1B STVZC)

Mit  Ausnahme von Fahrzeugen mit  e iner bauartbeding-

ten Höchstgeschwindigkei t  b is 6 km/h rnuss fÜr jedes

Fah rzeu g, däs auf ortli chen Brauchtum sveranstaltu n gen

($ 1 Absätz 
.1 Nr. 1 der 2- StvR-AusnahrneVO) eingesetzt

,, i ird, "inu Betriebserlaubnis erteilt sein- Ein entspre-

chender Nachweis (z-  B- Kopie der Al lgemeinen Be-

triebserlaubnis, Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss

ausgestellt sein.

Fur Fahrzeuge, die auf örtl ichen Brauchtumsveranstal-

tungen ($ 1 Absatz 
' l  Nr- 1 der 2' StVR-AusnahmeVO)

einjesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten ver-

sehens ind ,er l i sch td ieBet r iebser laubn isn ich t ,so fern
die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird-

Fahrzeuge, die wesenttich verändert wurden') und auf de-

nen perJonen befördert werden, müSsen von einem amt-

lich anerkannten Sachverständigen begutachtet werden.

Die Bestätigung, dass keine Bedenken gegen die Ver-

kehrssicherheit det Fahrzeuge bestehen, wird vom amt-

lich anerkannten Sachverständigen im Gutachten nach

Abschnitt 5 bescheinigt-

. .  .  . 1

2. Technische Vbraussetzungen für Anhänger und

Tugfahrzeuge

2-1 Bremsausrüstung (S 41 STVZO)

DieFahrzeugemüssenentsprechenddenVorschr i f ten
der STVZO grundsätzlich mit einer Betriebsbremse und

einer Feststellbremse ausgerustet sein'

A b w e i c h u n g e n s i n d b e s c h r ä n k t a u f ö r t | i c h e E i n s ä t z e
rnöglich, ,oi.rn ein amtlich anerkannter Sachverständi-

g*räi" Ausnahme befürwortet und die zuständige Stelle

eine Genehmigung ertei l t-

2-2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen

(s € st\rzo)
Es dürfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich ge-

nehmigter Bauart verwendet werden' Unsachgemäße

Änderüngen oder Reparaturen sowie Beschädigungen

sind nicht zulässig.

ln besonderen Fällen ist eine fachlich vertretbare Ande-

rung einer Zugdeichsel zulässig, sofern die Anderung

Ouröfr einen amtlich anerkannten Sachverständigen po-

sitiv begutachtet und von der zuständigen Stelle geneh-

nrigt- r1,'r-1.1-4e (entsprechend $ 19 Absatz 2 und 3 STVZO)'

2-3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewich-
te (S 32 und S 34 STVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf örtlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (S 1 Absatz 1 Nr- 1 der 2- SIVR-

AusnahmeVO) dürfen die gemäß S 32 und $ 34 STVZO
zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtge-
wichte der Fahrzeuge überschritten werden, wenn keine

Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Ver-

anstaltungen bestehen -

't w"r"nt-fi"fr" Veränderungen sind insbesonere Anderungen an Fahr-

ze uote i len. d eren Beschaff enh eit besonderen Vorsc hrift en unterlie-

ounl*i" Zuqeinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An-oder Auf'

ü.ui"n, duich die die zulässigen Abmessungen, Achslasten und

Gesamigewichte überschritten werden-

2.4 Räcjer und Reifen i$ 35 StVTOi

Die Tragfahigkeit in Abhängigkert der zulässigen HÖchst-

geschwindigkeit muss gegeben sein-

2-S Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeför-

derung (S 21 SIVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden' müs-

sen mit iutschfesten und sicheren Stehflächen' Halte-

vorr ichtungen, Geländern bzw' Brüstungen und Ein-

bzw.Aussti"g"nirnSinnederUnfattverhütungsvorschrif-
ten ausgerüstet sein-

Beim Mitführen stehender Personen ist eine Min-

desthöhe der Brustung von 1000 mm einzuhalten- Beim

Mitführen von sitzenden Personen oder Kindern (z'  B'

Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthöhe von 800 rnm

ausreichend.

Sitzbänke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten müs-

senmi tdemFahrzeug fes t ve rbundense in .D ieVe rb in -
dungen müssen so arsg" legt  se in ,  dass s ie  den üb l i -

c h e r w e i s e i m B e t r i e b a u f t r e t e n d e n B e l a s t u n g e n
standhalten-

:Auf die'jeweils2uiässigeÄ Höchstgeschwindigkeiter.r (Be-

triebsyorschrift) wird Äingewiesen (siehe Abschnitt 3.1)

Ein- und Ausstiege sollten möglichst hinten bezogen auf

die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dürfen

sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteiander ver-

bundenen Fahrzeugen befinden'

Be imMi t fÜh renvonK inde rnau fLade f l ächenVonFah r -
zeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene

Person als Aufsicht vorhanden sein-

2-6 Lichttechnische Einrichtungen tS 49aff STVZO)

Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten licht-

technisähen Einrichtungen mÜssen an Fahzeugen' die

auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen ($ 1 Absatz 1

Nr .1der2.StVR-AusnahmeVO)eingesetz twerden 'vo l l -
ständig vorhanden und betriebsbereit sein'

Dies gilt nicht während örtlicher Brauchtumsveranstal-

tungen, die auf für den übrigen Verkehr abgesperrten

Sträcken stattfinden (z- B- Rosenmontagszüge)'

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung

?-17u!äss lqeHöchStgesch. r , , inc igke i t (Bet r lebsvor-
schrift)

Die zulässi ge Höchstgeschwi ndig keit beträgt:

- 6km/hbe iFah rzeugenohneBe t r i ebse r |aubn i s 'Fah r -

zeugenrn i tbesond-erskr i t ischemAufbauundFahr-
..u!"n, auf denen personen stehend befördert werden;

- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen si?end

befördert werden, Fahrzeugen, die aufgrund techni-

scher Anforderungen (siehe Abschnitt 2) für eine

höhere Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie

FahaeugkombinationenbestehendausZugmaschine
und Anhänger(n)-

Die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebs-

vorschrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach

Die Unbedenk l ichke i t  is t  vom

verständigen im Gutachten

scheinigen-

amtl ich anerkannten Sach-

nach Abschni t t  5  zu be-
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S 53 STVZO) auf der RÜckseite der Fahzeuge bzw' Fahr-

j " rgLonroinat ionen anzugeben. Dies gi l t  n icht  während

än,ür-) . I .  Brauchtumsveranstal tungen, die auf für  den

uni'g.n Verkehr abgesperrlen Strecken stattfinden (z- B-

RosennrontagszÜge)'

3.2 VersicherunEen

Fur jedes der eingesetzten Fahzeuge muss eine Kraft-

tanäergiraftpfl ichtversicherung bestehen, die die Haf-

tung für Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahr-

.ur!" inr Rahrnen der 2' StVR-AusnahmeVO zurÜck-

zufuhren sind.

3.3 Zugzusammenstellung

Anhänger durfen nur hinter solchen Zuglahrzeugen rnit-

geführt werden, die hierfur geeignet sind'

Voraussetzungen für die Eignung sind insbesondere:

- das zul- Gesarntgewicht, die zul- Hinterachslast, die

zul. Anhängelast und die zul- Stützlast am Kupptungs-

punkt des 2ugfahaeuges müssen ausreichend sein,

um den Anhänger mitführen zu können (siehe Anga-
' irn FzSchein und in der Betriebsanleitung bzw' im

Gutachten nach Abschnitt 5);

-- die Anhängekupplug des Zugfahrzeuges muss für die

aufzunehmende Anhängelast und StÜtzlast sowie für

die Aufnahme einer entspr:echenden Zugöse des An-

hängers geeignet seih;
- die Fahrzeug kombination'rnüss diä vorgeschriebene

Bremsverzögerung erreichen- ES wird unterstellt, dass

die vorgeschriebene Bremsvezögerung erreicht wi rd,

wennderBremswegvomZeitpunktderBrernsbetäti-
gungb iszumst i l l s tandderFahrzeugkombinat ion in
AOfrangigkeit der bauafibedingten Höchstgeschwin-
digketides Zugfahrzeuges folgende werte nicht Über-

steigt:

Bauartbedingtg
H öchstgesc hwindigkeit

des Zugfahrzeuges

Bremsweg
höchstens

20 km/h 6,5 m

25 km/h 9 , 1  m

30 km/h 12,3 m

40 km/h 1 9 , 8  m

- die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahr-

zeug und Anhänger entsprechend Abschnitt 2'1 sind

zu erfüllen;

4- VorausseEungen für die Fahrzeugführer

4-1 Mindestalter

Das Mindestatter fÜr die Fahrzeug'führer beträgt 1B Jah-

re.

4.2 Führerschein ($ 5 St\fZO, $ 6 FeV)

Die Fahrerlaubnis der Ktasse 5 gemäß S 5 St\rZO in der

Fassung bis 31 .12.99 oder der Klasse L gemäß $ 6 FeW)

berechtigrt zum Führen von Fahaeugkombinationen be-

stehend aus Zuqmaschine bis 32 km/h bauartbedingter

Höchstgeschwindigkei t  und Anhänger(n),  d ie auf ört l i -

chen Brauchtumsveranstaltungen (S 1 Absatz.l Nr' 1 der

2. StvR-AusnahmeVO) verwendet werden- Die Fahrer-

laubnis der Klasse T gemäß $ 6 FeV') berechtigt darÜber

hinaus zum Führun 'uon Fahi'zeugkombinationen ois 60

km/h bauartbedi nger Hochstgeschwindigkeit '

5- Muster für ein Gutachten eines amtlich

anerkannten Sachverständi gen

Gutachten
gemäß der Zweiten Verordnung über Ausnahmen

von stra8enverkehrsrechtlichen Vorsch rift en

zum Einsatz von Fahrzeugen
bei Brauchtu msveranstaltungen

I miV I ohne") Personenbeförderung,

max. SitzPlätze; max- StehPlätze

1. Fahrzeugidentifizierung

1-1 Fahrzeug- und Aufbauart:

1-2 Hersteller:
'1.3 Fahrzeug-ldent'-Nr-:

1.4 Fabrikschild(Anbringung;ort):

1.5 Betriebserlaubnis-Nr-:

2- Beschreibung des Aufbaus rnit
Bilddokumentation

3. Fahrzeugdaten

3.1 Maße über alles: Länge: -- mm; Breite:
mm;
Höhe: - mm

3.2 Zutässiges Gesarntgewicht: _- kg

3.3 Zutässige Achslast: vorn: --_ kg; hinten: -- kg

3.4 Zahl der Achsen:

3.5 GrößenbezeichnungderBereifung:

3.6 Art der Betriebsbremse:

3.7 Art der Feststellbremse:

3.8 Lenkung: Lenkeinschlag f] nicht begrenzV

I auf - Grad begrenzt*)

J ^ Y Art der mechanischen Verbindungseinrichtungt) :

f, Zugöse I ZugkugelkuPPlung

I Bolzenkupptung I Sonstige Veöindungs-
einrichtung:
Beschreibung:

Zuggabel, -deichsel,
-rohr: f Originalzustand

I geänderte Ausführung:

I KuPplungskugel

f BolzenkuPPlung

Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbe-

förderung

Ein-/Ausstiege (Beschreibung, Maße):

Brüstung, Haltevorrichtung (Beschreibung, Maße'

Lage):

4.

A <(+. I

4.2
2) in der ab dem 1. Januar 1999 gültigen Fassung
*) zutreffendes ankreuzen
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5- Ar- l f lagen, Beschränkungen und

Gutt igkei tsdauer

5.1 Auf An- und Abfahrten-)

5.'1 .1 sincj cjie errorcjeri ichen Leuchieniräger anzubringen

I vorn/ f] hinten/ [ keine

(kann bei Begleitfahaeug I vor dem Fahrzeug/

|-l hinter dem Fahrzeug/ [ vor der Fahaeugkom-

o. rna t ion / [h in te rderFahrzeugkombinat ionent -
fa l len)

5 . 1 . 2 b e t r ä g t d i e z u l ä s s i g e F a h r g e s c h w i n d i g k e i t ( B e -
triebsvorschrift)

fl 6 km/h / n25 km/h/ km/h' Ein Geschwin-

digkeitsschild nach $ 58 STVZO I isV f ist nicht

erforderlich-

5.1.3 sind alle Aufbauten fest und sicher anzubringen

5.1 .4 dürfen auf I dem Fahrzeug/ f] der Fahrzeugkorn-

bination I Personen/ f] keine Personen befördert

werden.

5,2 Zum Ziehen des Anhängers muss ein geeignetes

7u gI ahrzeu g verwendet werd en*)

5.2.1.I Das Z'ugfahrzeug muss mit einer Einleituhgs-
' Druckiuftbremsanlage ausgerustet sein' '

5.2.2 fi Das Zugfahrzeug muss mit einer Zweileitungs-
Druckluftbremsanlage ausgerüstet sein'

5-2.3 [ Das Zugfahrzeug muss mindestens ein tatsäch-
liches Gesamtgewicht von

kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf eine
Achse

kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf alle

Räder haben-

Die Bremsverzögerung muss mindestens die unter

Abschnitt 3.3 des Merkblattes angegebenen Wer-

te erreichen-

5.2.4 f] Das Zugfahrzeug muss mit einer Verbindungs-
einrichtung in einer genehmigten und geeigneten

Ausfuhrung ausgerüstet sein:

D-Wert min.:

V-Wert min.:

Stützlast min-:

5.2.5 [ Das Zugtahrzeug muss verkehrs- und betriebs-
sicher sein-

5.3 flWährend der Veranstaltung dad nur mit Schritt-
geschwindig keit gefahren werden-

5-4 Weitere Auflagen und Beschränkungen:

5.5 GÜi t igke i tsdauer

Das Gutachten ist gÜlt ig bis zum - '  so-

fern ke ine baul ichen Veränderungen vorgenom-

men werden.

den

Der amtlich anerkannte Sachverständige

für den Kraftfahrzeugverkehr

(Siegel)

B undesministerium fur Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

Im Auftrag
D r . - l n g -  H u b e r

(vk81.2000 s.406)

Nr. 11 5" Bekanntmachung
von Eritschließungen und Rund-
s shreiben derinte rn ati o na le n
Seeschiffahrts-Organisation (l MO)
zum internationalen Standard für die
Sicherheit und den Umweltschutz
der Schiffe

Bonn. den 5' Jul i  20O0

LS 23123-30'00-01 /54Va00

Die nachfolgend wiedergegebene Entschl ießung

421lRes.889 - Lotsenversetzeinrichtungen - der lnterna-

tionalen Seeschiffahrts-organisation (lMo) wird hiermit

in der deutschen Fassung bekannt gemacht-

Bundesrnini sterium fÜr Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

",ittlTi?3u"

A21lRes-BB9

Lots e nv e r 'etze!  nr !  cht ' :  n g e n

Die Versarnmlung,

eingedenk des Artikels 15 Buchstabe i des Überein-

kommens Über die lnternationale seeschiffahrts-

Organisation hinsichtlich der Aufgaben der Ver-

sammlung in Beziehung zu den Vorschriften und

Richtlinien betreffend die Sicherheit auf See

imHinb l i ckaufd iege l tendeRege lV/17des |n te rna-
tionalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des

menschlichen Lebens auf See

nach Prufung der vom schiffssicherheitsausschuss
auf seiner siebzigsten Tagung gemachten Empfeh-

lung

KN

KN

KN

Bei Beachtung der geforderlen Auflagen und Be-

schränkungen bestehen auch in Verbindung mit den

festgestellten Abweichungen von der STVZO bzw'

der SIVO keine Bedenken gegen die Verkehrssi-

cherheit beim Ensatz auf der o- g- Veranstaltung'

1 Z"tr"ff."d"s ankreuzen



Gutachten

; Breite:

Nr.:

gemäß der Zweiten Verordnung über Ausnahmen von
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften mm Einsat z v on

F ahrzeugen b ei Brauchtumsveranstaltungen
(nach Merkblatt I 1 4,Vk81.2000 S.404f0

I mit ln ohne Personenbeflorderung;
max. Sitzplätze; max. StehPlätze

1. Fahrzeugidentifizierung
1.1 Fahrzeug- und Aufbauart:
1.2 Hersteller:
1.3 Fahrzeug-Ident.-Nr.:
1.4 Fabrikschild (Anbr.ort):
1.5 Betriebserlaubnis-Nr.:

Beschreibu dokumentation2.

3.
3 . 1
3 .2
J . J

3.4
3 .5
3 .6
3 .7
3 .8

3 .9

Siehe Anlase

Fah
Maße übe
Zulässiges
Zulässige Ac kg; hinten:
Zahl der Achsen)
Größenbezeichnun Bereifung:
Art der Betriebsbremse:
Art der Feststellbremse:
Lenkung: - Lenkeinschlag I nicht begrenzt

- Lenkeinschlag I begrenzt auf Grad
Art der mechani schen Verbindung seinrichtung :

I Zugöse ] Zugkugelkupplung f eokenkupplung I Sonstige

Zuggabel, -deichsel, -rohr:

I Originalzustand I g.einderte Ausführung
I f,rpplungskugel I noUenkupplung

4. Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeförderung

4.1 Ein-l Ausstiege (Beschreibung, Maße):
4.2 Brüstung, Haltevorrichtung (Beschreibung, Maße, Lage):

D:\Daten\Wiesbaden\Gutachten\Brauchtums-Gutachten-l.doc I VOn 3

N 9  0 3 5 3 5 5 8

kg
mm; Höhe:

kg

mm

Stand 0l .07.2000
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lffiHl5. Auflagen, Beschränkungen und Gültigkeitsdauer

5. 1 Auf An- und Abfahrten

5.1.1 Sind die erforderlichen Leuchtenträger anzubringen

I vorn/ n hinten/ [ keine
5.1.2 Beträgt die zulässige Fahrgeschwindigkeit ( Betriebsvorschift )

5 . 1 . 3
5 .1  . 4

5 .2

5 .2 .1

5.2.2

5 .2 .3

5.2.4

5 .2 .5

5 .3

5 .3

I Wahrend
gefahren werden.'

Weitere Auflagen und Beschränkungen:

Bei
chtung in einer

erüstet sein.

hd betriebssicher sein.

ng darf nur mit Schrittgeschwindigkeit

Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Beschränkungen bestehen auch in Verbindung

mit den festgeitellten Abweichungen von der STVZO bzw. der SIVO keine Bedenken gegen

die Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der oben genannten Veranstaltung.

5.5 Gültigkeitsdauer
Das Gutachten ist gültig bis zum
vorgenommen werden.

. sofern keine baulichen Veränderungen

, den
Der amtlich anerkannte Sachverständige

D:\Daten\Wiesbaden\Gutachten\Brauchtums-Gutachten- I'doc

N 9  0 3 5 3 5 5 7

I o km/h Jzs km/h km/h
Ein Geschwindlgkeitsschild nach $ 58 STVZO I isy I ist nicht

Die Bremsverzögerun di
Merkblattes angegeben
I Das Zu
genehmigteq
D-Wert min.
V-Werf miir-:
Stützl
Das Zu

erforderlich
sind alle Aufbauten fest und sicher anzubringen

dürfen auf I dem Fahrzeug / n der Fahrzeugkombinati Personen bzw.

f] keine Personen befordert werden.

Zum Ziehen des Anhängers muss ein geeignete

werden.

f] Uas Zugfahrzeugmuss mit einer Ein
ausgerüstet sein.

I Oas Zugfahrzevgmuss mit 9j
ausgerüstet sein.

itf3.3 des

ndet

inax. 9,1m bis zum Stillstand)

2 von3 Stand 01.07.2000
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Sehr geehrter ffiah E ä*tagb€sct;c*n',

dieses protokoi i  is t  e in i ,v icht iges Papier Es ci ier i t  a i : i  f i iaclrweis iu i  4t+ 2: , . i . i i  ü i , j r  " l i ' ' r : . ' : ( , : ; l€, ' ' -

beschr iebene prüfurrg.  Wenn eirre i ' , lachorufung ei ' fc i , ie i" i ic l - i  is t ,  le i ; . -+ir  l i ie c i i :ser,  i ' : ' i , , : i : :<. , - ; : i  a, ; : l '

Fahrzeugpa.pieren uncl  C,ewalr i 'en Sie es inr  Fahrze'-rg auf ,  b is aie i r iacir i ; :u iu i - lg; , ' f , - ; l . r , , i3r i i  : i . r i - i ' r ' -  . r ;

i c t

Sofern es s ich bei  der  Uniersuchung um elne
Hauptuntersuchung oder
Sicherhei iprüf  unE
hanclelt ,  rni jssen die Dckumente gem S 29 SIVZO 1ev'rei ls l i is zi ir  i iächster-r i : ' iui i , :

werderi,  darüber hinairs si ird sie zusiä.ndigen Persoi-ten i ; .  ü 'Zi- i iassui- lü-cirr i- l ' : - , i  :

Maßnahmen zur  Prufung auszuhänci igerr

Das steht im Prüf Protokol l :

Hat unser prufer Punkte gefunden, i rveiche oie Vei"kehrssrchei 'hei i  caer dte Vci-s, : l i r " i i isniai- , r i i r i ' ' : . '

lhres Fahrzei tges beetntraclr t igen, so f i r rden Sie diese a.uf  cer Voi 'dei"sei te a.uscer- j i ' r - i , : i ' ' : i  r r i . i . j r - l

Der überprufurrgsl lmfang beschrankt s ich auf eine elrrgel^rei ide Srci i i -  i . l t rC i i i i r - . i<. i i i - r r lS- l - : ; - \ i ,

Wi rkungspru fung ohne we i te re  Zer legungsarbe i ten .  Darube i -  f i i nausge l le r ic ie  Fes is te  i iu i i i j e  i - i  i  i ' i - r ' , -  r

n icht  getrof fen wei.den (z B ui l ter  Abdeckungen oclei 'Schi . i tzat ist i - ic l^rer- i  i .ers ief i " . ie i / ' . r i i i l : : i r . , i i ;

s  Prüfbuch
Das Frufprotokol l  is t  mit  derrr  Prufbucl i  zu verbi i rden

Wann muß !-nan zur f {aehprütung inr ieder dle l -ÜV-Stet tc i - i i .efsq-rc}-r t=i t " i

Der Gesetzgebei-  tä i l t  lhnen naci i  e i l re l -  i ia.r- i i t runtei-s i rcr ;ur ' rg bz' , r i ' .  3 i i ; i ier ' i i i : i is . ; . ; i r l tL i l ' ' t  i . i - ) i  ' i

e inen Mona. i  Ze i t .  Danach i r iuß  i l r i  Fa f i rzeLrg  erneut  in  vc l ie i r r  i , i i r i fa . i ig : i i ^ i ie t ' s i , iC i - ' . ' , ' ' . , ' ; - i . '

Diese Fr" ist  kann jedoch dann nic i i i  in Anspruclr  genor i - t rn i : i i

vorhandenen Prufrrrarke uber 'schr i t ten ts i .

Ger inge Mänge! bei  der ! - {U

wurden bei  oer Hauptuntersucl i ' ' l t i r ;  a iTr

Prufplakette zugetei l t ,  so hat der l - - ia l ier  Cie

Monats ,  behebe i r  zu  lassen.
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